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Geleitwort zur Einordnung 

Kaum ein Thema im Feld von Künstlicher Intelligenz und Bildungssystem 
wird seit der Verfügbarmachung von ChatGPT so kontrovers – und mitunter 
so hilflos – verhandelt wie die Frage nach zeitgemäßen Prüfungen. Wer die 
gegenwärtige Debatte verfolgt, erkennt: Sie wird weithin getragen von sozi-
ologischen, psychologischen und ökonomischen Perspektiven, die 
zweifellos Erklärungs- und Sensibilisierungskraft besitzen, aber im Kern oft 
an dem vorbeireden, was Prüfen im Bildungskontext eigentlich ist: eine 
spezifische Form pädagogischen Handelns, die sich nicht in Messlogiken, 
Steuerungsphantasien oder Effizienznarrativen erschöpft. 

Der Beitrag von Marc Fabian Buck setzt genau hier an – mit einer Klarheit, 
Präzision und Strenge, die in dieser Debattenlage selten geworden ist. Er 
markiert präzise das Defizit, das viele Reform-Rufe begleitet: die systema-
tische Verfehlung des Pädagogischen. Buck insistiert auf einer begründeten 
Rückgewinnung der Fragehoheit: Was heißt es, pädagogisch zu prüfen – 
und wer oder was wird dabei eigentlich geprüft? Indem er Prüfungen his-
torisch-systematisch als Handlungen rekonstruiert und die „theoretische 
Leerstelle“ des Prüfens im erziehungswissenschaftlichen Kanon ausleuch-
tet, erinnert er an Vergessenes, das sich im Lärm des Gegenwartsdiskurses 
erstaunlich gut überhören ließ.  

Die Stärke dieses Textes liegt nicht nur in seiner Diagnose, sondern im 
entschiedenen Perspektivwechsel, den er vornimmt. Buck liest die tech-
nische Verfügbarkeit von LLMs nicht primär als Bedrohung, die schriftliche 
Prüfungen obsolet mache, sondern als Anlass, die pädagogische Eigenlogik 
des Prüfens wieder sichtbar zu machen. Damit wird KI nicht zum Schicksal, 
dem sich Prüfungskulturen zu fügen hätten, sondern zum Stresstest für 
jene Selbstverständlichkeiten, die ohnehin schon lange erodierten: die still-
schweigende Gleichsetzung von Prüfung mit Outputkontrolle, die 
Überhöhung von Standardisierung als Gerechtigkeitsersatz, die Delegation 
pädagogischer Urteilsfragen an vermeintlich objektive Verfahren. 

Besonders überzeugend ist, wie Buck die dominanten Deutungsangebote 
der Gegenwart – Selektion/Allokation, Metakognition, datenförmige 
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Dauerbeobachtung, EdTech-Interessen – nicht einfach negiert, sondern als 
parapädagogische Überformungen identifiziert: als Logiken, die sich in Bild-
ungsinstitutionen einschleichen, weil sie sich als alternativlos, modern, effi-
zient ausgeben. In dieser Perspektive wird sichtbar, dass zeitgemäß in vielen 
Reformpapieren weniger ein pädagogisches Urteil als ein politisch-
ökonomischer Code ist: Es meint Anschlussfähigkeit an Steuerbarkeit, Ver-
gleichbarkeit und Skalierbarkeit. Buck arbeitet heraus, dass gerade diese 
Trias – Standardisierung, Ökonomisierung, technologische Überformung – 
nicht zufällig miteinander harmoniert. Und er benennt, worum es dabei 
geht: um Deutungshoheit über Bildungszwecke, um die Verschiebung von 
pädagogischem Urteil hin zu administrativ-juristisch kontrollierbaren 
Prozeduren, um die stille Ersetzung von Bildung durch Zertifizierung. 

Dass der Text dabei nicht in Kulturpessimismus verfällt, ist eine zweite, nicht 
minder wichtige Qualität. Buck formuliert einen Gegenentwurf, der sich in 
seiner vermeintlichen Rückwärtsgewandtheit hochgradig erfrischend und 
hoffnungsvoll liest: die Re-Fokussierung auf den individuellen Menschen mit 
seiner je eigenen Lebensgeschichte, Originalität und der Fähigkeit des 
Denkenkönnens. Seine bildungstheoretisch informierte Rekonstruktion der 
Prüfung der Originalität verschiebt den Maßstab von vermeintlich objek-
tiver Outputbewertung hin zu Fairness im Sinne einer kontextsensiblen 
Urteilsbildung. Das wirkt radikal realistisch: LLMs operieren im Modus von 
Text ohne Kontext; pädagogisches Prüfen, sofern es diesen Namen ver-
dient, ist unauflöslich Kontextarbeit. In einer Zeit, in der Objektivität gern als 
moralisch überlegene Abkürzung gehandelt wird, insistiert Buck darauf, 
dass gerade im pädagogischen Feld Fairness der anspruchsvollere und 
demokratischere Maßstab ist – weil er die Person nicht in einem standardis-
ierten Idealbild verschwinden lässt.  

Damit wird auch die politische Dimension des Textes deutlich, ohne dass er 
sich in Parolen erschöpft. Bucks Perspektive auf Prüfungen als pädagog-
ische Handlungen positioniert sich klar gegen Standardisierungs-
sehnsüchte, gegen eine Ökonomisierung im Gewand von Effizienz und 
Employability, und gegen tech-oligarchisches Wunschdenken.  

Nicolaus Wilder & Kirsten Schindler
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1 Einleitung und Problemaufriss 

Am 21. November 2025 forderte Papst Leo XIV. im Rahmen der US-
amerikanischen National Catholic Youth Conference in Indianapolis die dort 
Versammelten dazu auf, im (hoch-)schulischen Umgang mit Künstlicher In-
telligenz Vorsicht walten zu lassen. Nötig sei »serious reflection and ongoing 
discussion on the inherently ethical dimension of AI, as well as its responsi-
ble governance.« (BBC, 2025) Das Magazin Vulture titelte entsprechend 
»Even God Is Worried About ChatGPT« (Vulture, 2025).1 

Es darf Zweifel am Erfolg des moralischen Appells des katholischen Kirchen-
oberhauptes angemeldet werden, wofür zwei Gründe zu nennen sind: Ers-
tens die Geschwindigkeit, mit der sich Large Language Models (LLMs) und 
deren popularisierte Anwendungen wie ChatGPT, Gemini, Copilot entwi-
ckeln; zweitens der Niedergang der Breitenwirkung moralischer Belehrung 
durch die Kirche. Die Normalisierung von ChatGPT und Co. in der Gesell-
schaft scheint zu großen Teilen vollzogen und nur schwer aufzuhalten.2 

Welche Effekte generative KI auf Lern- und Bildungserfahrungen Heran-
wachsender, auf soziale Verhältnisse in pädagogischen Einrichtungen und 
das »soziale Band« (Bedorf & Herrmann, 2016) der Gesellschaft, auf das Leh-
ren als Praxis und pädagogische Professionen hat, ist bisher weder in der 
Breite empirisch erforscht noch im Theoriebestand berücksichtigt worden 

	
1  Der vorliegende Text geht zurück auf einen Vortrag, den ich unter dem Titel »Die 

Funktion der Prüfung und KI. Eine Neubesinnung« im Rahmen des Projektes »It’s 
all about the prompts« am 28.11.2025 an der Universität Bern habe halten dürfen. 
Für zahlreiche konstruktive Hinweise zum Manuskript danke ich Gaudenz Welti, 
Robin Gerstgrasser, Stefan Emmenegger, Thomas Mikhail, Ann-Kathrin Hoffmann, 
Anne Pesch, Henning Pätzold und Jirko Piberger ausdrücklich. Ebenso möchte ich 
Kirsten Schindler und Nicolaus Wilder für das gründliche Review, produktive Ver-
bsserungsvorschläge und die Aufnahme in die Kleinen Kieler Beiträge zu Künstlicher 
Intelligenz herzlich danken. 

2  Die Gleichsetzung von KI mit LLM-Anwendungen ist genauso technisch falsch, wie 
sie sich im allgemeinen Sprachgebrauch dennoch durchgesetzt hat. Im Sinne der 
besseren Lesbarkeit folgt dieser Beitrag dem berühmten Wittgenstein’schen Dik-
tum: »Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache« (Wittgen-
stein, 2025, S. 80). 
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(vgl. Buck, 2025b, S. 127ff.) – das ist einigermaßen erstaunlich, da zum Zeit-
punkt der Abfassung dieses Beitrags die Veröffentlichung von ChatGPT 2.0 
im November 2022 bereits über drei Jahre und Versionsnummern zurück-
liegt.3 

Diese Diagnose gilt auch für die Veränderung von Prüfungen in pädagogi-
schen Kontexten (im Folgenden: pädagogische Prüfungen) unter dem Ein-
fluss voranschreitender KI-Entwicklung, die sich von allgemeinbildenden 
über berufliche Schulen und Weiterbildungseinrichtungen bis zur Universi-
tät über sämtliche Bildungsbereiche erstreckt und als solche ausgewiesen 
ist. Die damit verbundene Vermutung lautet, dass primär schriftliche Prü-
fungen durch die fortschreitend leistungsfähiger werdenden Sprachmo-
delle obsolet werden, da jene in absehbarer Zukunft Texte zu produzieren 
imstande sind, die es Prüfenden verunmöglicht, die damit verbundene Leis-
tung als persönliche zu erkennen und zu verbuchen. Um es vorwegzuneh-
men: Diese Befürchtung wird hier nicht geteilt. Im Gegenteil: Die stete 
Verbesserung von LLMs fordert zu einem Nachdenken darüber auf, was und 
wer in pädagogischen Prüfungen wie geprüft wird. 

Von Prüfungen zu differenzieren sind ebenfalls in pädagogischen Kontexten 
vorfindliche Praktiken der Beobachtung und Diagnostik, in denen Beobach-
tete und Diagnostizierte gegebenenfalls gar nicht wissen, dass sie, ihr Ver-
halten oder ihre Konstitution Gegenstand einer möglicherweise 
folgenschweren Beurteilung sind. Auch sind sie von außerpädagogischen 
Prüfungen unseres Alltags zu differenzieren, wie sie etwa im Sinne der Ver-
kehrssicherheit, des Brandschutzes, der Gesundheitsvorsorge usf. instituti-
onalisiert sind. Dazu zählen etwa die regelmäßigen Hauptuntersuchungen 
von Kraftfahrzeugen (›TÜV-Prüfung‹) und die Feuerstättenschau (›Kamin-
prüfung‹). Ebenfalls zu unterscheiden sind pädagogische Prüfungen von 
solchen, die in unserer Praxis zwar an Bedeutung gewonnen haben, aber 

	
3  Die Gründe dafür müssen vorerst spekulativ bleiben. So lässt sich etwa die Ver-

mutung anstellen, dass in der politischen Ökonomie der Forschungspraxis zu-
nächst solche Projekte als förderwürdig eingestuft werden, die belastbare Daten 
über Effekte und Steuerungsmöglichkeiten von technischen Innovationen in der 
Lehre in Aussicht stellen; nicht also primär solche, deren Erkenntnisinteresse auf 
unintendierte Folgen und Nebenwirkungen von Transformationen und deren 
Theoretisierung gerichtet ist (vgl. Radtke, 2003; Reichenbach, 2016). 
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externe Erfordernisse (bildungs-)politischer Bedürfnisbefriedigung spie-
geln: Vergleichsarbeiten und International Large Scale Assessements (ILSAs) 
wie PISA, IGLU oder ICILS (Addey et al., 2025) sowie psychologische und me-
dizinische Diagnostik, wie sie teilweise in Einschulungsprozessen zur An-
wendung kommt. 

Prüfungen in ihrer spezifisch pädagogischen Form heben auf Fähigkeiten 
und Kenntnisse einer bestimmten Person ab, nicht die eines Aggregats, wie 
einer Schulklasse oder gar eines Schulsystems. Sie verfügen über meist un-
ausgesprochene Besonder- und Eigenheiten, die es im Folgenden heraus-
zuarbeiten gilt und für deren Neubesinnung generative KI den 
willkommenen Anlass bietet. Dabei ist es zunächst nachrangig, ob mit ihnen 
kleine Prüfungen wie Vokabeltests signifiziert sind oder solche, die potenzi-
ell enormen biographischen Einfluss ausüben, also etwa Abiturprüfungen, 
Modulabschlussprüfungen, staatliche Examina usw. Für alle gilt: Es scheint, 
als würde KI in der Praxis primär als Bedrohung für pädagogische Prüfun-
gen, wie wir sie bisher kannten, wahrgenommen. 

An den Beispielen Schule und Hochschule lässt sich dies leicht illustrieren. 
So fordert die KMK in ihrer Handlungsempfehlung für die Bildungsverwal-
tung zum Umgang mit KI in schulischen Bildungsprozessen eine »zeitge-
mäße[] Aufgaben- und Prüfungskultur« (KMK, 2024, S. 6 f.).4 Allerdings sei 
ein »allgemeines Verbot von KI zur Bearbeitung von in häuslicher Arbeit an-
zufertigenden Produkten […] weder zielführend und wünschenswert noch 
durchhaltbar« (KMK 2024, S. 6). Zugleich sollen alle »Prüfungsformate, die 
juristisch nicht einwandfrei die in der Aufgabe geforderte eigenständige 

	
4  Die Forderung nach Zeitgemäßheit ist freilich eine diskursverweigernde und un-

wissenschaftliche, da sie von vornhinein Alterität ausschließt und somit ihre meist 
unausgesprochene Normativität immunisiert (vgl. Buck, 2025a, S. 189 f.). Sie ist 
genau betrachtet eine nach Ahistorizität und Ent-Differenzierung pädagogischer 
Praxis, da nicht die historisch-systematische Reflexion auf das Phänomen als 
mögliche Folge aus veränderten Handlungsbedingungen problematisiert, son-
dern die (niemals zu antizipierende) Innovation eingefordert wird (vgl. affirmativ 
etwa Langela-Bickenbach et al., 2024). Es ließe sich gar vermuten, dass es sich bei 
der Forderung nach Zeitgemäßheit um das handelt, was Johannes Bilstein (1990) 
und Roland Reichenbach (2003) als pädagogischen Kitsch bezeichnen – das Ein-
schleifen differenter Praktiken zugunsten einer neuen Übersichtlichkeit. 
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Leistung gewährleisten […] abgeschafft oder grundlegend weiterentwickelt 
[werden] « (ebd., S. 7). Es gelte 

»im Sinne des formativen Assessments die Bewertung weg von der Pro-
dukt- hin zur Prozessorientierung zu lenken, wobei der Reflexion durch 
die Lernenden eine entscheidende Rolle zu gesprochen wird« (ebd.). 

Damit sind der Ton und das Maß gesetzt, die zumindest im schulpolitischen 
Kontext eine dringende und tiefgreifende Reformnotwendigkeit markieren, 
ohne selbstredend konkrete Lösungen liefern zu können – und zugleich die 
Wissenschaft als reflexive, forschende, ggf. gar sinngebende Instanz aus-
klammern. Juristische Bedenken, nicht pädagogische Notwendigkeiten, sind 
im Sinne der KMK ausschlaggebende Gründe für eine Prüfungsreform mit 
verbindlichen Regelungen. Ähnlich lautende Forderungen lassen sich auch 
seitens der Schulbuchverlage (jeweils exemplarisch: Cornelsen, 2024), Pro-
fessionsverbände (BLLV, 2025) und sich an Lehrkräfte richtende Medienpor-
tale (Haverkamp, 2024) finden.5 

	
5  Für die Präzisierung dieser Fußnote bin ich Nicolaus Wilder zu großem Dank ver-

pflichtet: Dass im Deutschen Schulportal Hendrik Haverkamp – Mitgründer der 
Feedback-KI Fiete.ai bzw. inzwischen FelloFish – als Gastautor, »Lehrer und KI-
Experte« (Haverkamp, 2024) zu Wort kommt, ohne auf wirtschaftliche Interessen-
konflikte hinzuweisen sagt viel über den journalistischen Anspruch des Mediums 
und den laufenden Digitalisierungsdiskurs aus. Sogar mit den besten Absichten 
einer Verbesserung schulischer Praxis ist es in der fortschreitenden Verwicklung 
von Ökonomisierungs- und Digitalisierungstransformationen (Buck, 2023; 2026) 
kaum noch möglich sich der Verschmelzung von Lern- und Konsumpraktiken zu 
entziehen (vgl. Karcher, Voß & Höhne, 2020, S. 330). Die Vermarktlichung von 
Schule in Form der Privatisierung ehemals staatlicher Aufgaben im Zuge der Digi-
talisierung lässt sich auf das Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 
2016) zurückführen (vgl. Prüfungen post KI im Nexus von Digitalisierung und Öko-
nomisierung) und sorgt insbesondere hinsichtlich ressourcenintensiver und so-
mit hohe Kosten verursachender KI-Applikationen dafür, dass mit BigTech-
Unternehmen wie OpenAI, Microsoft oder Google nur noch solche Initiativen kon-
kurrieren können, die ihre Dienstleistungen kostenpflichtig anbieten – und somit 
unfreiwillig der Neoliberalisierung öffentlicher Erziehung und Bildung in die 
Hände spielen (Höhne, 2015). 
Ein möglicher Gegenentwurf für eine Rekommunalisierung schulischer Infra-
struktur (Radtke, 1997) liegt im Aufbau staatlicher Infrastrukturen, die den Betrieb 
quelloffener, sicherer und für Schulen kostenfreier KI-Anwendungen ermöglichen 
– analog zu den größtenteils verschwundenen Laborschulen. Parallel spielt die 
dritte Phase der Lehramtsausbildung in diesem Zusammenhang eine 
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Die derzeitige Diskussion um Prüfungen an Hochschulen verläuft sehr viel 
differenzierter, aber nicht weniger radikal. Inzwischen gehen vereinzelte 
Hochschulen dazu über, Bachelor-Arbeiten durch mündliche Prüfungen zu 
substituieren (wie an der Wirtschaftsuniversität in Prag; DLF, 2023) oder um-
zudeuten in Dokumente zur Protokollierung von eigens durchgeführten 
Forschungsprojekten (wie im Studienbereich Management und Entrepre-
neurship der FH Wien; ORF, 2024). Ein solcher Wegfall oder die Umdeutung 
schriftlicher Prüfungen kann als pädagogischer Offenbarungseid gedeutet 
werden, der anzeigt, dass sich höhere Bildungseinrichtungen nicht mehr 
willens oder imstande sehen, die akademischen Kulturtechniken des Re-
cherchierens, Argumentierens und wissenschaftlichen Schreibens adäquat 
zu lehren und zu prüfen. Auch der in der taz(!) unterbreitete Vorschlag zur 
Einrichtung von Computerräumen an Universitäten, an denen unter Auf-
sicht Hausarbeiten erstellt werden sollen (vgl. taz, 2026), bezeugt zunächst 
einen Vertrauensverlust gegenüber der pädagogischen Zielgruppe. 

Anderenorts werden von Studierenden Erklärungen zur Nutzung von KI für 
die Erstellung schriftlicher Arbeiten eingefordert, wie etwa an den Universi-
täten Koblenz und Erfurt. Es bleibt zu klären, inwiefern hier genau genom-
men eine Gewissensprüfung, keine am Gegenstand orientierte erfolgt.6 An 
der Universität zu Köln (2025) wird indes empfohlen, ChatGPT und andere 

	
Schlüsselrolle, um die unterschiedlichen Wissensstände und Zuständigkeiten in-
nerhalb der Kollegien zu egalisieren. Insbesondere im Kontext digitaler Souverä-
nität scheint eine solche Strategie zunehmend viabler. 

6  Eine Bewahrheitung dieser Vermutung hätte vor allem deswegen ein Ge-
schmäckle, weil auch prüferseitig vermehrt LLM-Anwendungen in der Lehre, zur 
Korrektur von Klausuren und Hausarbeiten, zur Begutachtung von Bachelor- und 
Master-Arbeiten oder zur Erstellung anderer Gutachten, etwa für Begabtenförde-
rungswerke, zum Einsatz kommen (vgl. exemplarisch Willatt & Ossa, 2026). In der 
norwegischen Universität in Bergen kam es im Herbstsemester 2025 zu Be-
schwerden von Medizinstudierenden, deren Prüfungen durch eine KI vorbeurteilt 
wurde. Zugleich haben einer britischen Untersuchung zufolge 22 % der Studie-
renden ungebührlichen Gebrauch von KI im Studium angegeben (vgl. Khrono, 
2026a; b). Insofern hängt der vermehrte Einsatz von KI und LLMs an Hochschulen 
ggf. mit einem möglichen Wandel wissenschaftlicher Bereichsethik und den un-
geklärten Fragen nach ihrem legitimen Gebrauch zusammen, was derzeit bspw. 
in der Forschungsgruppe ›Ethik und kritische Theorien der KI‹ an der Uni Osnab-
rück erforscht wird: https://www.uni-osnabrueck.de/fb8/ikw/forschung/arbeits-
gruppen/ethik-der-ki. 

https://www.uni-osnabrueck.de/fb8/ikw/forschung/arbeitsgruppen/ethik-der-ki
https://www.uni-osnabrueck.de/fb8/ikw/forschung/arbeitsgruppen/ethik-der-ki
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LLMs als Quelle bzw. Autor aufzuführen.7 Es lässt sich als aktuelles Problem 
festhalten, dass derzeit und offenkundig große Unsicherheit und Uneinig-
keit hinsichtlich des Einflusses von KI auf pädagogische Prüfungen und die 
adäquaten Reaktionen darauf vorherrschen. 

Weder sollen jedoch im Folgenden die Zwecke diskutiert werden, die Prü-
fungen in pädagogischen Kontexten entfalten – insbesondere, wenn es sich 
dabei um außerpädagogische wie etwa Employability oder die Legitimie-
rung von Ungleichheit in einer Meritokratie handelt –, noch soll einer zweck-
rationalen Perspektive auf KI das Wort geredet werden, die zur Klärung 
abhebt, inwiefern der Einsatz von LLMs pädagogischen Prüfungen dienlich 
ist oder zu verhindern wäre. Auch soll es nicht um die »Fragwürdigkeit der 
Zensurengebung« (Ingenkamp, 1989) gehen, also die Reliabilität und ex-
terne Validität pädagogischer Prüfungsergebnisse und ihrer Eignung als 
Prädiktoren für die weitere Bildung- und berufliche Karriere von Geprüften. 
In Abgrenzung von solch funktionalistischen Fragen soll vielmehr diese im 
Zentrum stehen, wie sich spezifisch pädagogische Eigenheiten von Prüfun-
gen historisch-systematisch begründen lassen.8 

Nur wenn man dieser Fragerichtung folgt, lässt man sich nicht das pädago-
gische Heft aus der Hand nehmen in der Deutungshoheit darüber, nach wel-
chen Kriterien Prüfungen und auf sie vorbereitende Lehre, Unterricht usw. 
zu gestalten sind. Die diesem Beitrag zugrundeliegende Vermutung lautet, 
dass im Zuge voranschreitender Neoliberalisierung des Bildungssystems 
(Radtke, 1997; Bellmann & Weiß, 2009; Höhne, 2015; Buck, 2023) und der 
Etablierung eines »Testregimes« post PISA (Brinkmann, 2009) das 

	
7  Damit bricht die Universität Köln radikal mit einer wissenschaftlichen Diskur-

sethik, die den Ausweis der Herkunft eines Argumentes als Fundament des aka-
demischen Handwerks anerkennt. Gerade in Anbetracht der Opazität bzw. 
Irreversibilität von LLMs – im Gegensatz zu Algorithmen lassen sich KI-Outputs 
nicht zurückrechnen, weil uns entzogen ist, wie sie arbeiten (vgl. Buck 2025a) – 
scheint dieses Beispiel in besonderer Weise Ohnmacht zu bezeugen. 

8  Hans-Werner Prahl (1980a) differenziert aus sozialisationstheoretischer Perspek-
tive acht Funktionen von Prüfungen: Die Schaffung von Identität/Selbstkonzept, 
Motivierung, Orientierung, Sozialisierung, Disziplinierung, Rückmeldung, Evalua-
tion und Selektion/Statuszuweisung (ebd., S. 133 ff.). Erst später wird die Funktion 
der Initiation ergänzt (Prahl, 1983; vgl. 2.1). 
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Nachdenken über pädagogische Prüfungen sui generis außer Mode gera-
ten ist und daher einer Neubesinnung bedarf. 

Folglich erscheint eine historisch und theoretisch informierte Thematisie-
rung von Prüfungen als pädagogische Handlungen notwendig (2). Anschlie-
ßend soll an einem Fallbeispiel illustriert werden, welche programmatischen 
und paradigmatischen Transformationen mit Prüfungen in Folge der Etab-
lierung von KI und im Nexus von Digitalisierung und Ökonomisierung ver-
bunden sind (3). Abschließend wird mit der Prüfung der Originalität ein 
bildungstheoretisch fundierter Vorschlag unterbreitet, Prüfungen auf Indi-
viduen und deren Bildungsprozesse zu re-fokussieren (4). 
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2 Prüfungen als pädagogische 
Handlungen 

Fragt man Helmut Fends »Neue Theorie der Schule« (Fend 2008) um Rat, so 
ist die Frage nach der pädagogischen Funktion von Prüfungen schnell be-
antwortet. Sie sollen in erster Linie nicht personalisieren oder qualifizieren, 
sie sollen auch nicht integrieren, sondern selektieren und allozieren (ebd., S. 
51). Mit anderen Worten: Die Prüfung dient aus soziologischer Warte als In-
strument für die Legitimation sozialer Ungleichheit, die sich aus der Leis-
tungserbringung der Geprüften ableitet. Damit verbunden ist die 
gesellschaftliche Anerkennung der Prüfungspraxis pädagogischer Instituti-
onen, sofern diese nicht einfach allen Prüflingen eine Bestnote verschafften, 
sondern (dem äußeren Anschein nach) individuelle Leistungen an fachlichen 
Kriterien messen und differenzierend beurteilen. Im Sinne Fends wird bis 
heute die pädagogische Leistungsbeurteilung von der Gesellschaft in Form 
von Zeugnisnoten und (beruflichen, akademischen, schulischen) Abschluss-
zeugnissen weitgehend als gültig anerkannt, obschon etwa im tertiären Bil-
dungssektor Eingangsprüfungen tendenziell häufiger werden.9 

Möchte man jedoch schulische Handlungen in ihrer Pädagogizität verste-
hen und von solchen psychologischer, soziologischer oder kulturwissen-
schaftlicher Provenienz theoretisch fundiert differenzieren können (vgl. 
Kraft, 2021), so muss das folglich auch für die Praxis der pädagogischen Prü-
fung möglich sein. Die Breite des Wortgebrauchs allerdings erschwert eine 
Theoretisierung dieses pädagogischen Phänomens: Vom Vokabeltest in der 
Mittelstufe bis zur Disputatio einer Doktorarbeit kommen Prüfungen sehr 

	
9  Fend setzt hier das Ideal einer meritokratischen Gesellschaft voraus, die mit Hilfe 

ihrer (schulischen) Institutionen zielsicher Individuen nach ihren Leistungsvermö-
gen an unterschiedliche und verdiente Positionen zuzuteilen vermag. Es darf vor 
dem Hintergrund der Ungleichheits- und Eliteforschung von Bourdieu & Passeron 
(1971) über Hartmann (2002) bis hin zu Krüger et al. (2011) Zweifel an der Tragfä-
higkeit der Prämisse angemeldet werden (vgl. Die Prüfung der Originalität als pä-
dagogisches und demokratisches Projekt). 
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unterschiedliches Gewicht in den Bildungsbiographien ihrer Prüflinge zu.10 
Zudem erzeugen Prüfungen unerwünschte Nebenwirkungen, die in die ent-
sprechende Theoriebildung zu integrieren wäre: Phänomene wie Prüfungs-
angst (vgl. Prahl, 1977a) und Prüfungswillkür (vgl. Kvale, 1972) sind als 
unerwünschte Effekte lange und wohlbekannt, auch die Tendenzen zur fort-
schreitenden Verrechtlichung, Bürokratisierung und Verschulung (vgl. 
Prahl, 1980a, S. 81 ff.; 1980b) sind dokumentiert. 

Reichweitenstark waren Prüfungen zuletzt 2017 in der Zeitschrift für Päda-
gogik Thema. In der Einleitung des entsprechenden Thementeils konstatie-
ren Norbert Ricken und Sabine Reh, dass Prüfungen »offenkundig schlechte 
Reputation im pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Diskurs« 
(Ricken & Reh, 2017, S. 247) genießen. Sie sind möglicherweise genau des-
wegen größtenteils »Leerstellen pädagogischer Reflexion« (ebd.) bzw. »zu 
den Tabubereichen gehör[end]« (Prahl, 1977b, S. 1) – oder gar »Stiefkinder[] 
der pädagogischen Theorie« (Loch 1963, S. 180).  

Die Situation der Prüfung als erziehungswissenschaftliches Anathema trotz 
ihrer Allgegenwart im pädagogischen Alltag spiegelt sich im kanonisierten 
Wissen wider. Wir finden keinen Eintrag zu Prüfungen im »Historischen Wör-
terbuch der Pädagogik« (Benner & Oelkers, 2010), auch nicht im »Handbuch 
Erziehung« (Sandfuchs et al., 2012), im »Grundwissen Pädagogik« (Kron, 
Jürgens & Standop, 2013), im »Handwörterbuch Erziehungswissenschaft« 
(Andresen et al., 2009) oder in den »Schlüsselbegriffe[n] der Allgemeinen 
Erziehungswissenschaft« (Feldmann et al., 2024). Im immerhin 800-seitigen 
»Beltz Lexikon Pädagogik« heißt es spärlich: 

»Prüfung: Leistungsbewertung im Rahmen eines Bildungsgangs/einer 
Ausbildung, die unter standardisierten, juristisch kontrollierbaren Bedin-
gungen stattfindet und über die Vergabe eines Abschlusszertifikats ent-
scheidet; kann als Abschlussprüfung oder ausbildungsbegleitend in 

	
10  Hinzu kommt die semantische Dimension einer wissenschaftlichen Prüfung, nicht 

nur von Thesen im Rahmen empirischer Forschung, sondern auch formallogi-
scher Art, nämlich von Aussagen und Prämissen auf ihre Widerspruchsfreiheit, 
Konsistenz etc., wie sie bis heute in der transzendental-kritischen Pädagogik ge-
pflegt wird (exemplarisch: Petzelt, 2018). 
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mehreren Schritten durchgeführt werden.« (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 
583, Sp. 2) 

Und im Wörterbuch der Pädagogik (Böhm & Seichter 2025, S. 391) wird ver-
merkt, dass Prüfungen »arrangierte Situationen [sind], in denen bestimmte 
Leistungsvollzüge provoziert werden, um diesen zugrundeliegende Fähig-
keiten, Wissen, Können und Dispositionen zu messen« (ebd.). Dieser Set-
zung entgegen steht die auf Noam Chomsky zurückgehende These, dass 
Prüfungen gerade nicht Kompetenz, sondern Performanz messen (vgl. 
Radtke, 2003). Lediglich in den nicht mehr aufgelegten »Pädagogische[n] 
Grundbegriffe[n]« (Lenzen & Rost, 2007) finden wir einen Eintrag, der auf 
die Etymologie des Wortes eingeht: 

»Das lateinische Verb ›probare‹ bezeichnet bereits einen der heutigen Be-
deutungen des Wortes Prüfung entsprechenden Vorgang: auf Echtheit 
und Güte untersuchten, als gut erkennen, billigen, erproben. Im Mittel-
hochdeutschen wird ›prüevunge‹ im Sinne von Beweisführung, Bewäh-
rung, Erprobung verwendet. Aus dem Verb ›prouven‹ wird im 
Neuhochdeutschen ›prüfen‹, mit der Bedeutungsdakzentuierung von ›ex-
aminare‹ (heraustreiben), das dann in erster Linie in der ›Schulsprache‹ 
Anwendung findet.« (Bichler & Brauner, 2007, S. 1285) 

Thomas Bichler und Klaus Brauner vermengen in ihrem Beitrag funktiona-
listische Positionen soziologischer und psychologischer Art und bleiben eine 
Erläuterung des Pädagogischen der pädagogischen Prüfungen schuldig. Sie 
stehen damit stellvertretend für den Umgang der Erziehungswissenschaft 
mit der Praxis der Prüfung, die meist wie ein Fremdkörper administrativer 
oder psychologischer Zuständigkeit behandelt wird. 

Diese Situation gibt Norbert Ricken & Sabine Reh, Werner Loch sowie Hans-
Werner Prahl Recht in ihren gleichlautenden Mutmaßungen über den Status 
von Prüfungen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs.11 Der schlechte 
Ruf der Prüfung mag ebenso erklären, warum das Prüfen auch nicht als ele-
mentare (vgl. Prange & Strobel-Eisele, 2014) bzw. Grundform 

	
11  In den vergangenen Jahren sind Praktiken, Formen und Techniken des Prüfens 

vermehrt in das Interesse bildungshistorischer Forschung gerückt, insbesondere 
mit Blick auf (zentrale) Abiturprüfungen und IQ-Tests. Vgl. hierzu exemplarisch En-
gelhardt, 2013; Kämper van-den-Boogaart et al., 2013; Gelhard, 2018. 
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pädagogischen Handelns (vgl. Giesecke, 2015) geführt wird, folgt man ent-
sprechend lautenden Sammlungen. 

2.1 Loch: Prüfungen als Lernaufgaben 
Erstaunlich ist der genannte Befund deswegen, da das Prüfen untrennbar 
zum pädagogischen Geschäft gehört, wie auch Werner Loch (1963, S. 183) 
vermerkt: »Die Arbeit des Erziehens ist nicht ohne die Arbeit des Prüfens 
möglich.« Er erinnert daran, dass das Prüfen bereits in der Form des sokra-
tischen Gesprächs bildende Funktionen erfüllt, da die Elenktik – das fra-
gende Prüfen – nur in Verbindung mit der Mäeutik als pädagogische Form 
der Geburtshilfe der Erkenntnis zu verstehen sei. Während erstere in uni-
verseller Absicht Wahrheit zu suchen beabsichtigt, weise letztere auf das ge-
prüfte Individuum und die durch die Prüfung evozierte Selbsterkenntnis im 
Medium der Wahrheit zurück (vgl. ebd., S. 184) – Γνῶθι σεαυτόν!12 

Das Fragen ist in der Geschichte der Pädagogik die Urform der Prüfung, 
ohne dass mit dieser Feststellung bereits Frageabsicht, Erwartungshorizont 
und Verhältnis von Frage und Antwort hinreichend geklärt wären. Didak-
tisch entsteht aus ihr das Gespräch als »grundlegende Unterrichtsform [in] 
prüfende[r] Funktion« (ebd.), wie sie bei Eugen Fink (1970) im Begriff der 
Fragegemeinschaft pointiert wird und an die notwendige Sozialität pädago-
gischer Prüfungen erinnert.13 In pädagogischen Prüfungen wird im Modus 
des Fragens jedenfalls immer zweierlei geprüft: das gefragte Fachwissen 
oder Können (etwa in musisch-künstlerischen Fächern, im 

	
12  Die Aufforderung des Gnṓthi seautón, am ehesten bekannt als Inschrift einer 

Säule des Apollon-Tempels in Delphi, geht ursprünglich auf Heraklit zurück. Der 
Imperativ des ›erkenne Dich selbst‹ steht zugleich für die höchste Bildungsauf-
gabe des Menschen und die Erinnerung an die Schwierigkeit, diese zu bewältigen. 
Prüfungen sind die elenktische Hilfe, der Selbsterkenntnis überhaupt näher kom-
men zu können. 

13  Sowohl bei Kerschensteiner als auch bei Montessori finden wir Formen vermeint-
licher Selbstprüfung (Loch, 1963, S. 190; Montessori, 1996, S. 112f.), die bei genau-
erer Beschau jedoch keine pädagogischen Handlungen darstellen, sondern 
Selbsttechniken, deren Gelingen final durch pädagogische Autorität bestätigt 
werden müssen. 
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Chemiepraktikum, in beruflichen Schulen usf.) und die jeweiligen Träger des 
Wissens und Könnens. 

Aus der Ableitung der Tradition der Katechetik, so Loch weiter, wird die 
(nicht beliebige) Gliederung des Prüfungsstoffs und die Verbindung von 
Lehre und Prüfung plausibel, während das Leistungsprinzip als Einfluss 
nicht-pädagogischer Interessen zugleich auf das gesellschaftliche Ver-
trauen in ihre pädagogische wie sachliche Angemessenheit verweist (vgl. 
Loch 1963, S. 188 f.).14 

Mit Werner Loch lassen sich demnach soziale, erzieherische und didaktische 
Dimensionen von Prüfungen diskutieren, die diese weder ausschließlich 
funktionalisieren, noch einseitig auf Gängelung und Machtausübung zu-
rückführen,15  sondern bildende und erziehende Momente im Modus der 
Prüfung freizulegen erlauben. Zugleich würden Prüfungen jedoch der Bil-
dungsidee entgegenlaufen, da sie Geprüfte »immer nur in einer bestimm-
ten Hinsicht« ansprechen und somit Gefahr liefen, »den Menschen zu 
versachlichen und damit zu erniedrigen« (Loch, 1963, S. 181). Als pädagogi-
sche Handlungen erfordern Prüfungen folglich ein gewisses Fingerspitzen-
gefühl im Umgang mit den Prüflingen und dem Prüfungsgegenstand, was 
Johann Friedrich Herbarts Figur des pädagogischen Taktes (Herbart 1982; vgl. 
auch Muth 1962; Burghardt, Krinninger & Seichter 2015) über das Unter-
richtsgeschehen hinausweisen lässt. 

	
14  Von Heinz-Elmar Tenorth (2024) habe ich das Argument geborgt, dass die Abitur-

prüfung ein wichtiger Grund für die Legitimation von Schulen als Prüfinstanz von 
Studierfähigkeit darstellt, was sich an der Funktion von Abiturnoten als hartem 
Kriterium für die Zuteilung von Studienplätzen mit Evidenz versehen lässt. Er-
staunlicherweise stimmt das noch immer, obschon Hochschulen vermehrt auf Ein-
gangstest als ergänzendes oder ersetzendes Kriterium zurückgreifen, wenngleich 
hierzulande sehr viel seltener als bspw. im anglophonen Raum. 

15  In ihrer Doktorarbeit benennt Sabrina Schröder in poststrukturalistischen Annä-
herung Prüfungen als »Knotenpunkt pädagogischer Disziplinierung und Kon-
trolle, der dem Anspruch einer kritischen oder emanzipierenden Bildungsidee im 
Wege zu stehen scheint« (Schröder, 2026, S. 15), die zudem als Medium wirksam 
werden, in dem sich die Subjektivierung von Schülerinnen und Schülern vollzieht 
(und demnach auch produktive Wirkung entfalten). Diese theoretische Perspek-
tive, auf das von Michel Foucault bereits benannte Desiderat einer Geschichte der 
Prüfung aufbauend, wird hier aufgrund der paradigmatischen Differenzen im 
Denken nicht weiterverfolgt. 
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Allein: Auch diese Anmerkung wird zum normativen Lastenheft des pädago-
gischen Handelns addiert, ohne dass damit eine Methode beschrieben 
wäre, wie man denn das Prüfen als Handlung erlernt. Es verdichten sich mit 
dem pädagogischen Takt als Bezugsgröße die Hinweise darauf, dass die Vo-
raussetzung für genuin pädagogisches Prüfen im Ethos bzw. der Professio-
nalität zu finden ist. Werner Lochs letzter Hinweis verweist ebenfalls auf 
dieses Argument, denn pädagogische Prüfungen unterscheiden sich in ge-
nau diesem Aspekt von juristischen, medizinischen oder solchen anderer 
Zünfte: Die Anerkennung der Lernfähigkeit bzw. Bildsamkeit Lernender bei 
gleichzeitiger Anerkennung ihrer Würde bleibt auch trotz misslungenen 
Prüfungen gegeben. Dieses pädagogische Wohlwollen, so fruchtlos es in 
manchen Fällen sein mag, ist ethische Voraussetzung unserer hoffnungs-
vollen Praxis. Insofern sind pädagogische Prüfungen Teil des Geschäfts, 
ohne dass sie zugleich im Zweck und Ziel des pädagogischen Handels allge-
mein aufgingen. In den Worten Werner Lochs: 

»Gleich wie die Prüfungen ausgehen: die Aufgabe der Erziehung bleibt 
davon prinzipiell unabhängig. Ein Prüfungsergebnis kann deshalb weder 
über die Richtigkeit einer pädagogischen Praxis noch darüber definitiv be-
finden, ob sie tatsächlich ihre Arbeit vollkommen verwirklicht hat.« (Ebd., 
S. 182) 

Werner Loch zufolge sind Prüfungen Teil jeder Lernaufgabe, weil sie zur Be-
herrschung bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten spätestens zum Prü-
fungszeitpunkt auffordern und zugleich potenzieller Ort einsetzender 
Lernhilfen sind. Damit integriert Loch Prüfungen in sein erziehungstheore-
tisch fundiertes »Kreuz der Erziehung«, mit Hilfe dessen sich sämtliche er-
zieherische Handlungen in einem Fünfschritt fassen lassen. Nach 1) der 
Voraussetzung der Lernfähigkeit einer bestimmten Sache werden 2) Lern-
aufgaben gestellt, bei deren Bearbeitung es zwangsläufig zu 3) Lernhem-
mungen kommt. Diese zu erkennen und ihnen in Form von 4) Lernhilfen 
abzuhelfen, ist zentrale pädagogische Aufgabe. Nach (meist mehrmaligem) 
Scheitern stellt sich dann 5) ein Lernerfolg ein (vgl. Buck, 2012). 

Pädagogische Prüfungen sind demnach elementarer Bestandteil jeglicher 
Lernaufgaben, insofern sie einen didaktischen Zweck verfolgen, keinen tes-
tend-diagnostizierenden oder gar vergleichenden. Diese Differenz zwischen 
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Test- und didaktischen Aufgaben scheint sich im vergangenen Vierteljahr-
hundert seit der ersten PISA-Studie zunehmend eingeschliffen zu haben 
(vgl. Brinkmann, 2009) – und es scheint sinnvoll, sie wieder zu betonen. 

Geprüft wird im Sinne Lochs, was als Lernaufgabe beigegeben wird, wobei 
es Prüfungen gibt, die für den gesamten Lebenslauf bedeutsam werden. 
Von diesen curricularen Lernaufgaben arbeitet Loch insgesamt 22 aus, wobei 
der erfolgreichen Prüfung der elften curricularen Lernaufgabe eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Das Ergebnis dieser ist die Initiation in die vorlie-
gende Gesellschaft – für heutige, westliche Gesellschaften in Form eines 
schulischen Abschlusses. Zu erlernen ist auf dieser Stufe im Modus der Prü-
fung die Selbstdarstellungsfähigkeit, deren Lernhemmungen unterschied-
lich in Erscheinung treten, nämlich als 

»Angst zur Selbstdarstellung, einem Mangel an Zivilcourage, Scham oder 
Ähnliches eine Nötigung empfunden wird oder wenn die Aufmerksamkeit 
Anderer nur zur Befriedigung der eigenen Eitelkeit dient.« (Buck, 2012, S. 
96) 

Gelingt das Erlernen der Selbstdarstellungsfähigkeit, wird das Individuum 
schließlich gesellschaftlich mündiggesprochen. Die Sozialität pädagogi-
scher Prüfungen zeigt sich jedoch nicht nur in der gesellschaftlichen Ab- 
oder Anerkennung, sondern auch in der direkten Interaktion im Prüfungs-
gespräch. Wie uns u. a. Klaus Prange und Gabriele Strobel-Eisele (2014, S. 
84ff.) erinnern, verweisen Prüfungen in der Form des reaktiven Zeigens im-
mer auch auf die Eignung von Prüfenden hinsichtlich ihrer (unterrichtlichen, 
lehrenden) Vorbereitung und (fragenden, weisenden) Durchführung von 
Prüfungen: Sie wirken geradezu »informierend und aufklärend auf Leh-
rende und Lernende zurück[]« (Böhm & Seichter, 2025, S. 391). 

2.2 Ruhloff: Drei Formen von Prüfungen 
In einer weiteren Perspektive differenziert Jörg Ruhloff (2008) drei Prüfungs-
formen voneinander und mit Blick auf ihre gesellschaftliche Relevanz. Diese 
werden von ihm in eine chronologische, nicht aber sachlogische Abfolge zu-
einander gestellt und bezeugen den Bedeutungswandel von Prüfungen für 
die jeweilige Gesellschaftsform. Die sokratisch-tauglichkeitskritischen 
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Prüfungen der Freigeborenen der attischen Polis, wie sie von Ruhloff als Aus-
gangspunkt des pädagogischen Prüfungswesens genannt werden, hätten 
allein bildenden Wert. Die sokratische Prüfung qualifiziert für nichts, sie bi-
lanziert auch nicht. Ihr Anspruch liegt in der universalistischen Erkenntnis 
im Angesicht der Aporie und im Modus spekulativer Philosophie (vgl. ebd., 
S. 17). Das sokratische Gespräch erfüllt eine sozial-moralische Funktion in-
sofern als sie Bescheidenheit evoziert – in ihm wurde jede und jeder zielsi-
cher in die Aporie getrieben, was ein hybrides Selbstbild zu verhindern 
verstand. 

Dieser Prüfung von Argumentations- und Fehlbarkeitseinsichtsfähigkeit 
folgten ab der Frühmoderne emanzipatorische Prüfungen wie bspw. das 
preußische Genie-Examen, das talentierten Söhnen(!) von Handwerkern 
und Bauern erlaubte, sich aufgrund besonderer Eignung vom Kriegsdienst 
freistellen zu lassen und den üblicherweise anderen Ständen vorbehaltenen 
Besuch von Schulen und Hochschulen zu erlauben (vgl. ebd., S. 11f.). Diese 
Form der Prüfung hat primär sozialpolitische Funktionen, für die Fachlich-
keit Mittel zum Zweck darstellt, nicht aber deren erklärtes Ziel. 

Schließlich reüssierte in den vergangenen Jahrzehnten die Qualitätskontroll-
Prüfung, deren Ursprung Ruhloff auf die 1.500 Jahre zurückliegende Missio-
nierung des heutigen Großbritanniens zurückführt. Aus einer »kirchenge-
schichtlichen Praxis« (ebd., S. 21), nämlich der Glaubensprüfung potentieller 
Konvertiten, ihrer certitudo, habe sich daraus die Institutionalisierung eines 
Zertifizierungsglaubens entwickelt, der inzwischen in fast alle Lebensberei-
che kapitalistischer Gesellschaften übergegangen ist.16 Nach erfolgreicher 
Hauptuntersuchung erhalten Kraftfahrzeuge neue HU-Plaketten, eine er-
folgreich absolvierte Gesellenprüfung wird mit einem entsprechenden Zer-
tifikat quittiert, erfolgreich akkreditierte Studiengänge werden mit einem 
entsprechenden Siegel der jeweiligen Drei-bis-fünf-Buchstaben-Agenturen 
versehen. 

	
16  Auch das Examen, darauf weisen Ricken und Reh (2017, S. 249) hin, lässt sich be-

grifflich auf die katholische Gewissenserforschung zurückführen. Die stete Prü-
fung durch Gott in der jüdischen und christlichen Theologie und ihren Einfluss auf 
pietistische Grundlegung pädagogischer Praxis (etwa bei Francke) illustriert Loch 
(1963, S. 185f.) anschaulich. 
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Der Zertifizierung eingeschrieben bleibt ihre »soziale Funktion, den Zusam-
menhalt der Kirchenmacht durch Überprüfung der Rechtgläubigkeit und 
der Glaubens-Zuverlässigkeit zu sichern« (ebd., S. 26). Es ist ein »Säkularisat« 
(ebd., S. 21) einer »unablässig prüfenden und geprüften Weltgesellschaft« 
(ebd., S. 7) in vergeblicher – da selbsttäuschender – Absicht, Haltungen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zuverlässig attestieren zu können und das, »ob-
wohl es doch nicht gerade schön und angenehm ist, andauernd zu prüfen 
und geprüft zu werden« (ebd., S. 22). Trotz dessen hat sich offenbar die Zer-
tifizierungsprüfung als eine omnipräsente durchgesetzt, möglicherweise 
wegen ihrer komplexitätsreduzierenden Funktion in sukzessive steigenden 
Unübersichtlichkeitsbedingungen der Spätmoderne. 

Ruhloff bedient sich in seiner Argumentation dreier Frühschriften Johann 
Friedrich Herbarts, dessen Name unfreiwillig »mit der flächendeckenden 
Durchsetzung des öffentlichen Disziplinar- und Kontrollschulwesens ver-
bunden« (Ruhloff, 2008, S. 11) wird und der klugerweise vermerkt, dass bei 
einer Prüfung mindestens drei Elemente zu beachten seien: Gegenstand, 
Geprüfter und Prüfender – was sie als triadische, didaktische Praktik aus-
weist. Dem Anspruch einer nach bildungstheoretisch fruchtbaren Momen-
ten fragenden Analyse von Prüfungen entsprechend, soll folgende These 
entfaltet werden: Trotz der sozial-regulativen Funktion von heute dominan-
ten Qualitätssicherungsprüfungen erfüllen (hoch-)schulische Prüfungen bis 
heute pädagogische Funktionen. Drei davon sollen in Kürze genannt wer-
den: 

1) Prüfungen sind nicht nur Anlass und Auslöser für mehr oder minder 
aufwändige, sorgfältige oder gelungene Rekapitulationen vorangegan-
genen Unterrichts, auch verfertigt sich in ihnen eine systematische Ord-
nung von Wissen, was all jene bezeugen können, die in mündlichen 
Prüfungen Mäeutik betreiben oder in Klausuren, Hausarbeiten oder an-
deren schriftlichen Zeugnissen dem verschriftlichten Denken ihrer Ge-
prüften nachfolgen können. In ihnen vollzieht sich folglich das, was 
Herbart (2022, S. 50 ff.) als Besinnung in den Formalstufen System und 
Methode kennzeichnet, die Überführung disparater Wissensbestände in 
eine theoretische Ordnung, denn »System fordert niemand von der Er-
fahrung« (ebd., S. 51) und »[d]er Fortschritt der Besinnung ist Methode« 
(ebd., S. 50). Beide bräuchte es, um zur »höchste[n] Gelenkigkeit des 
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Denkens« (ebd., S. 134) zu gelangen. Prüfungen sind demnach im Sinne 
Herbarts willkommene Anlässe und Fokalpunkte zur Synthese von Wis-
sen und Können. 

2) Der von Ruhloff vorgebrachte Aspekt einer zertifizierenden, qualitätssi-
chernden Prüfung zur Regulation sozialer Zugehörigkeit wird auch 
dann plausibel, denkt man an die Inauguration in die Wissenschaft mit 
Bestehen der Promotion. Die weihevolle Aufnahme in den erlauchten 
Kreis derer, die erfolgreich eine Prüfung bestanden haben, vollzieht 
sich analog mit der Beendigung schulischer und hochschulischer Bil-
dung im Akt der Zeugnisübergabe. Als zeremonieller Akt der Bezeu-
gung vor anderen wird abermals das soziale Moment von Prüfungen 
deutlich. In gleicher Weise gilt diese Form der Anerkennung auch für 
kleinere bestandene schulische wie außerschulische Prüfungen wie 
Fahrradführerscheine, Klausuren, Trainerscheine usw. Nach Werner 
Loch bleiben pädagogische Prüfungen in ihrer Form jedoch paradoxal, 
da 

»ohne sie die Selbstdarstellung nicht wirklich gelernt werden kann, ob-
wohl sie ihrerseits dasjenige Erziehungsmittel ist, das in Gestalt von Prü-
fungsangst, Mangel an Selbstvertrauen, schlechtem Gewissen wegen 
mangelnder Vorbereitung die stärksten Lernhemmungen hervorruft. Prü-
fungen sind jedoch unvermeidlich. Wer den schulischen Prüfungen aus-
weicht, muß in den Prüfungen des Lebens dafür bezahlen.« (Loch, 1996, 
S. 175) 

3) Freude, die man als Prüfender oder Lehrender während oder nach er-
folgreichen Prüfungen verspürt, ist niemals nur auf eine angemessene 
Prüfungsvorbereitung oder das Funktionieren von Aufgabenformaten 
zurückzuführen. Mit jeder erfolgreich vollzogenen Prüfung erfolgt auch 
eine Reproduktion des Fachs bzw. der Disziplin. Erziehungstheoretisch 
gewendet: Jedes Zeigen beinhaltet eine chronologische Dimension in-
sofern, als es darauf abzielt, dass das Gezeigte vom Lernenden wieder-
gezeigt werden kann (vgl. Prange, 2012, S. 73). Dies bezieht sich nicht 
nur auf individualisiertes Wissen, sondern auch auf die gemeinsame 
Aushandlung von Wissen als Gegenstand disziplinären Bildungsge-
halts, wie es Wolfgang Klafki (1964, S. 9 ff.) treffend formulierte. 
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Insofern qualifizieren, integrieren und enkulturieren Prüfungen im 
Fend‘schen Sinne durchaus (aber nicht immer und zwangsläufig!), weil 
durch sie nicht nur ausschließlich Leistung bezeugt wird, sondern auch, weil 
sie Geprüfte zum systematischen Denken auffordern, ihnen darüber hinaus 
zeigen, was ihnen leicht von der Hand geht und was nicht, wo deren Nei-
gungen und Interessen liegen und schließlich, weil Prüfungen zugleich fach-
liche Bestände und disziplinäres Wissen und dessen Ordnung tradieren. 

Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Rekapitulation pädagogischer 
Prüfungen stellt sich die Frage, inwiefern die fortlaufende KI-Entwicklung als 
Teil fortschreitender Digitalisierung und Ökonomisierung pädagogischen 
Denkens und Handelns uns dazu auffordert oder gar nötigt, anders über 
Prüfungen nachzudenken, ohne in reaktionärer Weise auf die Wiederkehr 
einer sokratisch-tauglichkeitskritischen zu insistieren. 
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3 Prüfungen post KI im Nexus von 
Digitalisierung und Ökonomisierung 

Der Dschinn ist aus der Flasche. Selbstverständlich kann es kein Zurück 
mehr geben in eine Welt ohne KI und die Allgegenwart von LLMs und deren 
Anwendungen, die nicht immer auf wohlwollende Rezeption stoßen. Im 
Englischen ist von AI slop die Rede, also sinngemäß von KI-Schrott. Alternativ 
spricht man von AI pollution, also der Verschmutzung der Umwelt durch KI.17 
Eine Abschaffung von Prüfungen aus Angst vor Täuschung durch unerklärte 
Hilfsmittel jedenfalls kann nicht die Antwort sein, dafür sind sie gesellschaft-
lich wie pädagogisch zu zentral, wie sich ausweislich des Dargelegten plau-
sibilisieren lässt – und zwar trotz der Tatsache, dass in der marxistisch-
anarchokapitalistischen (Illich, 1971; vgl. Zenke, 2022) wie vulgären (Precht, 
2013) Schulkritik diese Forderung nach Abschaffung von Prüfungen regel-
mäßig Wiederkehr feiert. Es ist uns vielmehr aufgetragen, eine Neubesin-
nung im Angesicht der Transformationen von Prüfungen in Zeiten von KI 
vor dem Hintergrund ihrer pädagogischen Zwecke vorzunehmen. Diese soll 
in drei Annäherungen geschehen: empirisch, programmatisch, paradigma-
tisch. 

Empirisch soll uns ein Social-Media-Beitrag erhellen, der Aufschluss gibt 
über die Inneneinsichten eines mutmaßlich 18-jährigen Schülers (Reddit, 
2025). Dieser berichtet davon, dass es in seiner Klasse gängig geworden sei, 
»ganze Klausur[en] bei Chatgpt ein[zugeben]«, da sie in 90 % der Fälle damit 

	
17  Diese Analogie ist deswegen bemerkenswert, weil die Assoziationen zur Umwelt-

verschmutzung impliziert, dass von einer reinen oder unverschmutzten Aus-
gangslage ausgegangen wurde, die nun verunreinigt zu werden droht. Es stimmt 
zwar, dass der durch KI enorm gesteigerte Rechenbedarf tatsächlich zur Umwelt-
verschmutzung beiträgt. Der weltweite Stromverbrauch steigt dadurch Schätzun-
gen zufolge jährlich(!) um 16 % (mittleres Szenario; Gröger et al., 2025, S. 15). Eine 
solche Perspektive reiht sich in das ein, was bei Klafki als epochaltypische Schlüs-
selprobleme verhandelt wird (Münzinger & Klafki, 1995), allerdings nicht als reines 
Umweltproblem. Die Prämisse hingegen darf und sollte dennoch kritisiert wer-
den: Auch vor ChatGPT und Co. gab es mittelgute bis schlechte Haus- und Ab-
schlussarbeiten, Referate etc. 
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durchkämen, »und selbst wenn sie erwischt werden, dann sind es halt ein-
mal 0 Punkte und sonst immer was zwischen 10-15 Punkten« (ebd.). 

Neben dieser Bewertungsungleichheit seien es jedoch zentrifugal wirkende 
Effekte im Sozialen, die durch LLM-Nutzung entstünden: 

»Vor allem in Ethik bereitet es mir Probleme, da wir anspruchsvolle philo-
sophische Texte lesen und verstehen müssen, jedoch manche Schüler 
den Text einfach von Chatgpt vereinfachen oder sogar zusammenfassen 
lassen und sich innerhalb von 2min melden, um den Inhalt eins zu eins so 
wiederzugeben« (ebd.). 

Dennoch wolle er »niemanden verpetzen, weil man dann als Außenseiter 
dasteht, der anderen keine guten Noten gönnt« (ebd.). Der letztgenannte 
Punkt scheint besonders thematisierungswürdig: Die KI-Nutzung verändert 
das soziale Gefüge an pädagogischen Institutionen. Am genannten Beispiel 
der Nutzung in der Schule wird diese These plausibel. 

Aber auch an Hochschulen gerieren LLMs zu Kontingenzerzeugungsmaschi-
nen, die Dozierende mitunter ein Misstrauen gegenüber der aufrichtigen Ar-
beitsweise ihrer Studierenden entwickeln lässt, während jene befürchten, 
fälschlicherweise einer illegitimen bis illegalen KI-Nutzung bezichtigt zu 
werden. Das hat schwerwiegende Folgen. Aus Commiltonibus, die gemein-
sam für die Wahrheit kämpfen, werden sich einander kritisch beäugende 
Gruppen. Was die genannte Unsicherheit im Sozialen noch verschärfen 
mag, ist die seit etwa einem Jahr andauernde Charmeoffensive der LLMs. 
Wird jede kritische Prompt-Rückfrage als genial oder bahnbrechend mar-
kiert, kann ein falsches Selbstbild von Prüflingen über die eigene Denk- und 
Leistungsfähigkeit emergieren. Der Effekt ist dann der Gegenteilige einer 
sokratischen Prüfung: nicht Bescheidenheit, sondern ein hybrides Selbstbild 
der eigenen Denkfähigkeit, bezeugt durch eine – naja – künstliche Intelli-
genz. 

Es zeigt sich bereits jetzt und anhand solcher ausschnitthaft bleibenden Ein-
zelempirien, dass KI weit über ihre technische Dimension hinaus Folgen 
nach sich zieht. Wie Melvin Kranzberg in dessen ersten berühmten Gesetz 
postuliert: »Technology is neither good nor bad; nor is it neutral« (Kranz-
berg, 1986, S. 545), was uns in der Folge dazu auffordert, auf die mittelbaren 
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Effekte und Nebenwirkungen ihrer Implementation zu blicken, nämlich: 
»environmental, social, and human consequences that go far beyond the 
immediate purposes of the technical devices and practices themselves« 
(ebd.).18 

In programmatischer Hinsicht vermutet Martin Karcher (2021) eine Dauersi-
tuation der Prüfung im Zuge der digitalen Transformation. Karcher schließt 
hier an Ruhloffs Argument der Dauerprüfung an, allerdings mit einem zent-
ralen Unterschied. So nähme nicht die Schlagzahl von Prüfungen als Ereig-
nisse einer Bildungskarriere zu, vielmehr würden diese substituiert durch 
eine Dauerprüfung im Kontext von (educational) Big Data. Genauer: Durch 
die beiläufige, sublime Erhebung von Daten – als Substitut pädagogischer 
Prüfungen – wird eben diesen Daten Autorität zugebilligt, die eine Schlie-
ßung pädagogischer Praxis als Ort »hermeneutische[r] Anstrengungen und 
politische[n] Gestaltungswillen[s]« (ebd., S. 92) mit sich bringe. Eine automa-
tisierte Wissensproduktion als Prüfungsersatz mit »fehlende[r] Gastfreund-
schaft des neuen Daten-Wissens gegenüber anderen Wissensarten« (ebd., 
S. 85) beinhaltet somit auch immer die Gefahr einer Deprofessionalisierung 
bei gleichzeitiger Externalisierung der Prüfkriterien. 

Die entgrenzte Dauerhaftigkeit dieses Ersatzes, so Karcher unter Bezug auf 
Andreas Gelhard weiter, erzeuge allerdings einen paradoxalen Effekt hin-
sichtlich der Zeitdimension der Prüfung. Waren pädagogische Prüfungen 
traditionell zugleich Bestandsaufnahme und Prädiktor für zukünftige Prü-
fungen, so gingen mit deren Dauerhaftigkeit zentrale Merkmale verloren, 
nämlich der der Entlastung von und Entlassung aus ihnen – also von der 
Prüfungssituation wie auch den damit verbundenen Erwartungen (ebd., S. 
88). Auch, das lässt sich der Dauerhaftigkeit als Problemdimension beige-
ben, erscheint lehrseitig eine Zergliederung vormals zusammenhängender, 
systematisch geordneter Wissensbestände spätestens seit der Bologna-Re-
form ein ausgeprägter Affirmationswille zu dazu analogen Prüfungsforma-
ten vorzuliegen, etwa in Form von Portfolios (statt Hausarbeiten), 

	
18  In den sog. critical platform studies würden solche Effekte unter der Dimension 

beyond the platform verhandelt werden (vgl. Decuypere, 2021). Wegen der kaum 
zu unterschätzenden Wirkmächtigkeit von und bereits jetzt vorfindlichen Durch-
setzung gesellschaftlicher Praxen mit KI scheint deren Thematisierung als Platt-
form als epistemologische Einschränkung. 
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formativen Assessments (statt Klausuren am Ende einer Unterrichtsreihe, 
eines Semesters oder Seminars) und zahlreichen Einzelnoten jedes Studien-
moduls (statt vormals gewichtiger Prüfungen nach dem Grund- und Haupt-
studium). Das eingangs referierte KMK-Papier legt davon Zeugnis ab. 

Es steht zu vermuten, dass aus bisher ungeklärten Motivlagen dauerhafte, 
automatisierte Prüfungen an der Grenze zur Überwachung nicht nur epis-
temische Verschiebungen erzeugen (ebd., S. 93), sondern auch durch den 
steigenden Einfluss von EdTech-Unternehmen auf pädagogische Praxis (vgl. 
Buck, 2025b, S. 23ff.) ohne große Widerrede salonfähig werden und somit 
der fortschreitenden Ökonomisierung der Bildung (vgl. Höhne, 2015; Buck, 
2023) Vorschub leisten. Ob das allseitige Entlastungsversprechen in Form 
minderen Korrekturaufwands eine Rolle in der Implementation von KI-
Werkzeugen an (Hoch-)Schulen spielt, muss in diesem Zusammenhang erst 
noch empirisch erforscht werden. 

Paradigmatisch ist ein abermaliges Erstarken des psychologischen Metakog-
nitionsdiskurses der 1980er-Jahre festzustellen, wie er bereits in den frühen 
2000er-Jahren über Franz Weinert und die erste PISA-Studie Aufschwung in-
nerhalb der Erziehungswissenschaft erfuhr. Dieser Befund mag insofern als 
fortlaufendes Phänomen der Psychologisierung pädagogischer Theorie und 
Praxis gedeutet werden (vgl. Reichenbach & Oser, 2002), als sie die soziale 
Dimension von Lern- und Bildungsprozessen zwar nicht komplett ausblen-
det, wohl aber als nachrangig behandelt und das Lernen tendenziell auf ei-
nen vermeintlich solipsistischen Prozess reduziert, auf Lernergebnisse 
fokussiert und diese (oder ihr Ausbleiben) den Lernenden zuschreibt. Auch 
im Kontext der Prüfung als triadische Struktur im Anschluss an Herbart ist 
dieser Reduktionismus problematisch, da er einer technisch-solipsistischen 
Rationalität pädagogischer Praxis das Wort redet. 

Es nimmt nicht wunder, dass auch die KMK (2024) das inzwischen normali-
sierte Vokabular und Denkbesteck psychologisch-empirischer Forschung 
anlegt und im Zuge dessen Lernende verstärkt in den Blick nimmt, über 
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ihnen die Reflexion der eigenen Lernprozesse zusätzlich zum Lerninhalt auf-
zuerlegen:19 

»Schülerinnen und Schüler können in ihrem schulischen und außerschuli-
schen Lernen durch KI-Anwendungen, bspw. als persönlichen Lerntutor, 
als Intelligentes Tutorielles System[sic] oder adaptive Lernumgebung un-
terstützt werden. Gleichzeitig findet schulische Bildung immer im sozialen 
Raum und in zwischenmenschlicher Interaktion statt. Deswegen soll der 
Einsatz von KI-Anwendungen nicht zur Abschwächung des gemeinsamen 
Lernens führen.« (KMK, 2024, S. 3) 

Bildung und Lernen werden im Papier der KMK gleichgesetzt, der unauflös-
bare Widerspruch zwischen Vereinzelung und dem Wunsch nach sozialem 
Lernen wird als Nicht-soll-Bestimmung hinausdefiniert. Nicht nur die Ant-
wort, sogar die Frage danach, wie denn die Abschwächung des gemeinsa-
men Lernens verhindert werden soll, bleibt das Papier schuldig.20 Es steht 
paradigmatisch für ein neoliberales Denken, das als bildungspolitisches 
Programm bereits seit Längerem besteht. So fordert sie im Zuge der Digita-
lisierung des Bildungsbereichs ein erhöhtes »privates Engagement« (KMK 
2016, S. 44) in Form von Public-Private-Partnerships, die sich tatsächlich im 
Zuge digitaler Transformationen durchzusetzen scheinen, wenngleich mit-
unter verschleiert und vermittelt durch Stiftungen, Bildungsinitiativen etc. 
(vgl. Höhne & Striebing, 2020; Förschler, 2021). 

Mit diesem Rückzug des Staates aus seinem eigenen Verantwortungsbe-
reich wird zugleich die demokratische Öffentlichkeit um das Recht ihrer 

	
19  Der wissenschaftliche Anstand gebietet es offenzulegen, dass sich Teile der fol-

genden Absätze aus dem Manteltext meiner unveröffentlichten Habilitations-
schrift mit dem Titel »Digitalisierende und ökonomisierende Transformationen 
der Pädagogik« speisen. 

20  Besonders das Problem steigender Abhängigkeit von LLM-Outputs für alltägliche 
Lebensfragen bis hin zur Imagination mit der KI soziale Beziehungen einzugehen, 
wie es v. a. unter Jugendlichen ein Trend zu sein scheint, wird hier in gefährlicher 
Weise vernachlässigt. Die Psychologie verwendet dafür den Begriff der Parasozia-
liät, pädagogisch gibt es hier deutlichen Nachholbedarf in einer philosophisch wie 
sozialwissenschaftlich orientierten Theoretisierung und empirischen Erforschung 
des Phänomens (vgl. Schweiger & Zichy, 2023). Dieses scheint schon dort zu be-
ginnen, wo ChatGPT et al. als Assistenz, Lern-, Schreib- oder Diskurspartner usw. 
bezeichnet oder von ihren Usern mit Spitznamen (Chatty usf.) versehen wird. 
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Mitbestimmung am Umgang mit öffentlichen Gütern beraubt (lat. privare). 
Digital-ökonomische Transformationen bedeuten demnach potenziell und 
wahrscheinlich Ent-demokratisierung, da sie ob ihrer Medialität und Opazität 
Möglichkeiten des Ein- und Widerspruchs vorgängig und technisch verhin-
dern und somit die demokratische Idee der Deliberation technisch eliminie-
ren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche digitalisierende 
Transformationen des Pädagogischen diese Folge nach sich ziehen. In der 
Abwendung von der Idee einer relativ isolierten pädagogischen Praxis, ist 
eine Erklärung dafür zu finden, warum ökonomisierende und digitalisie-
rende Transformationen einerseits relativ konfliktlos miteinander harmo-
nieren und andererseits sich gemeinsam gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Transformationen als vermeintlich notwendige behaup-
ten können (vgl. Buck, 2026). Wird bildungspolitisches Handeln auf die Ver-
mittlung von Zielgrößen reduziert, können private Intermediäre und deren 
Kundinnen – KiTas, Schulen, Volkshochschulen usw. – nicht anders als ihr 
Handeln an der Erfüllung staatlicher Zielvorgaben, d. h. zweckrational, aus-
zurichten. Der Staat schließlich 

»übersetzt transnationale Leistungsstandards (Kompetenzstufen), Qualifi-
kationsstandards (Europäischer und Nationale Qualifikationsrahmen) 
oder ökonomische Vorgaben wie ›employability‹ zur Akkreditierung von 
Studiengängen […] in die jeweiligen Kontexte« (Höhne, 2020, S. 1196) 

unterschiedlicher Bereiche des Bildungssystems. Pädagogische Praxis sieht 
sich somit stärker als zuvor mit dem Problem konfrontiert, ihre eigenen Vor-
stellungen gelungener Erziehung, anspruchsvoller Inhalte usw. mit der Er-
reichung einer bestimmten Quote von Kompetenzen und Abschlüssen zu 
vermitteln. Nicht nur führt das zu dem Phänomen der sogenannten »Noten-
inflation« (vgl. exemplarisch Grözinger & Baillet, 2015) und somit zum Sin-
ken der Validität unserer eigenen Maßstäbe, auch steigt die Gefahr stark, 
dass sich parapädagogische Überformungen pädagogischer Strukturen 
und Handlungen – wie etwa von Prüfungen – vollziehen. Parapädagogisch 
sind sie dann, wenn sie ein »Denken und Handeln« repräsentieren, in dem 
»pädagogische Absichten eine neben- oder gar untergeordnete Rolle spie-
len« (Mikhail, 2016, S. 211). 
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Damit ist nicht die Selbstverständlichkeit kritisiert, mit der Brüche zwischen 
institutionellen, gesellschaftlich-politischen, professionellen und individuel-
len Normen im pädagogischen Tagesgeschäft dauerhaft ausgehandelt wer-
den. Vielmehr wird mit der Fischer’schen bzw. Ruhloff’schen Figur des 
Parapädogischen eine heuristische Unterscheidung möglich, die Transfor-
mationen auf legitime und illegitime Folgen für pädagogisches Handeln und 
seine strukturellen Rahmenbedingungen zu befragen erlaubt. Illegitim wä-
ren Transformationen dann, wenn sie zu einer Verdrängung des maßgeb-
lich Pädagogischen durch das Parapädagogische führen, also bspw. das 
Erziehungsziel der Mündigkeit in der Substitution des argumentativen Aus-
tauschs durch Überredung verunmöglicht wird. Akte der Manipulation sind 
schließlich »teleologisch nicht auf die Anerkennung von sittlichen Gültigkei-
ten gerichtet«, sondern »[haben] die Abhängigkeit des Gegenübers zum 
Ziel« (ebd., S. 228). 

Das vermeintliche Zuvor pädagogischer Praxis in ihrer rhetorischen Vielfalt 
(graue Theorie, pauken, Kreidezeit, fensterloser Gang durch die Geschichte, 
Erziehung als Zumutung etc. pp.) wird als Grund für Reformnotwendigkeit 
behauptet, ohne damit pädagogische Argumente vorzulegen. Wohl aber 
wird diese neue Form des Sprechens über Pädagogik durch die Praxis und 
Öffentlichkeit zunehmend affirmiert. Das diskursive Problem des öffentli-
chen Sprechens über Erziehung – zwischen politischem Handeln, der Öko-
nomisierung aller Lebensbereiche und dem Umbau des 
Wissenschaftssystems – zeigt sich auch darin, dass von Erziehung nur noch 
sehr ungern gesprochen wird, vor allem in der Erwachsenen- und Politi-
schen Bildung (vgl. Fuhr, 2022; Nohl, 2025). Idealerweise überall und statt-
dessen soll sich pädagogisches Handeln in Formen der Lernbegleitung und 
des Coaching manifestieren. Diese Form der Rede über Pädagogik hat sich 
inzwischen in den für das Lehramt qualfizierenden Studiengängen normali-
siert, worunter ein bereits affirmiertes Selbstverständnis von Pädagogik als 
Dienstleistung verstanden werden kann, nicht als legitime Zumutung (vgl. 
Reichenbach 2013; Nohl, 2025), die notwendigerweise mitunter normativ-
paternalistisch begründet ist (vgl. Drerup, 2016; Fuhr, 2022). 

Die durch Digitalisierung und Ökonomisierung angestoßene Transforma-
tion des Pädagogischen verbleibt offenbar nicht allein auf der sprachlichen 
Ebene. Das kommodifizierende und automatisierende Denken in Märkten 
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und Tauschverhältnissen trägt sich nicht nur in der arbeitsmarktpolitischen 
Praxis der Zuteilung von Bildungsgutscheinen oder der bildungspolitischen 
Auflösung von Schulsprengeln und daraus folgenden Schaffung von Quasi-
Märkten ab (vgl. Radtke & Weiß, 2000). Sie zeigt sich auch in schulischen 
Praktiken und didaktischer Theoriebildung. In der Schule werden Klassen-
verträge geschlossen, mit Hilfe derer ein kontraktuelles, transaktionales 
Denken ein- und ausgeübt wird. Im Lehramtsstudium wird Fends bzw. 
Helmkes Angebot-Nutzungs-Modell und dessen Weiterentwicklung (vgl. Sei-
del, 2014) ebenso gelehrt wie Classroom-Management-Modelle. Auch der 
Einsatz von generativer KI ohne didaktisches Korrektiv ist hierzu zu zählen. 

Damit geht nicht nur potentiell eine gewisse Deprofessionalisierung von-
statten, wie sich schultheoretisch plausibilisieren lässt, auch werden bereits 
in Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und Bildung Sozialformen ein-
geübt, die nicht vom Solidaritäts-, sondern vom Wettbewerbsgedanken ge-
tragen sind. Diese marktbedingte Denkform des Sozialen zeitigt Effekte, die 
mit jeder sich inklusiv begreifenden Pädagogik konfligiert (vgl. Buck, 2025b, 
S. 62ff.), da sie, vermittelt über den Leistungsgedanken und seine merito-
kratische Manifestation, Abweichung von marktfähiger Existenz als pädago-
gisch unerwünscht markieren muss. Die notwendige Konsequenz daraus ist 
eine neue Stratifizierung des Bildungssystems (vgl. Helsper, Krüger & Lüde-
mann, 2019). 

Wie Frank-Olaf Radtke bereits 2003 erkannte, hat sich im Zuge der zweiten 
Empirisierungswelle der Erziehungswissenschaft eine Praxis der Forschung 
etabliert, die der politischen Ökonomie weitgehend entspricht. Er stellt zum 
Imperativ der Effizienzsteigerung fest: 

»Solange sich in dieser Koalition aus Wirtschaft und Politik (noch) niemand 
traut, öffentlich eine quantitative Einschränkung des Bildungsangebots zu 
fordern, bleibt nur die Intervention auf der Kostenseite.« (Radtke, 2003, S. 
113) 

Folglich kommt es auch in der Erziehungswissenschaft zu einer (empiristi-
schen) Transformation. Es wird solche Forschung honoriert, die die fehlende 
Kausalität von Intervention und Lernerfolg mit empirischen Modellen in bil-
dungspolitisches Steuerungswissen zu überführen sucht, was angesichts 
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der prinzipiellen »Nicht-Zurechenbarkeit von Ursachen und Wirkungen« 
(ebd., S. 125) unserer Praxis jedoch nur scheitern kann. 

Im Zuge der zu großen Teilen privatisierten digitalen Transformationen ver-
stärkt sich ein zweckrationales Bild von pädagogischer Praxis als Wettbe-
werb und marktförmiger Agonalität, wie sich auch an den hier gezeigten 
phänomenalen Erscheinungsformen und Effekten von KI in Prüfungen an 
Schulen und Hochschulen zeigen lässt. 
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4 Die Prüfung der Originalität als 
pädagogisches und demokratisches 
Projekt 

LLMs sind der sprichwörtliche Elefant im pädagogischen Porzellanladen. Sie 
sind disruptives Moment im Wortsinne, da sie die pädagogische Praxis zur 
Reorganisation nötigen, ohne produktive Gegenvorschläge zu offerieren. 
Das gilt nicht nur für die Praxis des Unterrichts (Buck, 2025a; b, S. 107ff.), 
sondern auch für die der Prüfungen. Jene als Ort der Systematisierung des 
eigenen Denkens wiederzugewinnen, muss Aufgabe jeder Prüfungskultur 
sein, die sich als pädagogisch versteht und zu lange Phänomene wie das 
landläufig bekannte Bulimie-Lernen als Vorbereitung auf gehäufte Prüfun-
gen ignorierte. Das hier Dargelegte zeigt, wie weit die pädagogische Dimen-
sion der Prüfung über das hinausgeht, was ihr bildungssoziologisch 
zugesprochen und von ihr erwartet wird. Am Beispiel der schulischen Anfor-
derungsbereiche (AFB) soll hier skizziert werden, wie sich der Grenzbereich 
des Einsatzes von KI in Prüfungen kartographieren lässt. 

Größtenteils unbedenklich scheint der Einsatz von KI zur Prüfung von repro-
duktiver (AFB 1) und reorganisierender (AFB 2) Lern- und Denkleistung, so-
fern Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung der Prüflinge (vgl. 
Pötzsch & Buck, 2023) sichergestellt sind. Kenntnisse wie Vokabeln, termini 
technici und Jahreszahlen wie auch Fertigkeiten des Feilens, Blutabnehmens 
und Pipettierens erfordern keine interpretative Denkleistung – sie sind 
schlichtweg einzuüben und können anhand eindeutiger Kriterien in ihren 
Ergebnissen gemessen werden. Am AFB 3 jedoch, der Reflexion und Prob-
lemlösung abprüft, zeigt sich die Grenze der Leistungsfähigkeit künstlicher 
Intelligenz. Dort, wo individuelle und biographische Kontexte in die pädago-
gische Beurteilung der Leistung einfließen, wo der Prozess des Denkens in 
individueller Hinsicht geprüft wird, kann finalistische Objektivität kein gang-
barer Maßstab für die Differenzierung von Denkleistungen sein.  

In der Differenz von Text und Kontext ist die hermeneutische Grundlegung 
des pädagogischen Urteils zu finden. Während LLMs stets größere 
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Datenmengen in ihren Traningskorpus aufnehmen, können sie keine Rela-
tionierung vornehmen zwischen Aussagen und ihren biographischen und 
individuellen Voraussetzungen. Für eine Bildungsaufsteigerin, die zeitweise 
in der Jugendwohngruppe lebte und im häuslichen Umfeld mit Armut, Ge-
walt und Substanzmissbrauch konfrontiert ist, bedeutet die Abiturprüfung 
eine weitaus größere Leistung als für privilegierte Mitschülerinnen und Mit-
schüler, die wohlbehütet aufwuchsen und sich unter Zuhilfenahme von 
Nachhilfe haben vorbereiten können. Diese Aspekte einer Leistungsbeurtei-
lung vor dem Hintergrund der jeweiligen Biographien sind, das ist keine 
steile These, institutionalisierter Teil lehrseitiger Praxis. Künstliche Intelli-
genz aber bleibt für das zu prüfende Individuum und seine Lebensge-
schichte (vgl. Fuchs, 2011) blind, sie verfügt allein über Text ohne 
Kontext.Gerade weil Objektivität demnach in pädagogischen Prüfungen des 
Reflexionsvermögens und vor dem Hintergrund des Geschilderten unmög-
lich zu erreichen ist, ist ein Maßstab anzulegen, der die hermeneutischen 
Fähigkeiten menschlicher Prüferinnen und Prüfer nutzt, um die subjektive 
Dimension der Prüfung als Entfaltungsmöglichkeit der Originalität zu ihrem 
Recht kommen zu lassen. Die Beurteilung von Prüfungen wäre nicht aus 
dem Output abzuleiten, sondern aus den (prozessualen) Bildungserfahrun-
gen der Prüflinge, was im Folgenden skizziert werden soll. 

Dieser Maßstab wäre dann weder als objektiv noch als subjektiv, sondern 
als fair zu kennzeichnen. Faire Prüfungen zertifizieren keinen Glauben (in 
den richtigen Denkstil oder das richtige Paradigma), sie testen auch nicht das 
Gewissen oder die Ehrlichkeit (aus Anlass ausgewiesener oder verschwiege-
ner KI-Nutzung), sondern suchen individuelle Denkfähigkeit anlässlich eines 
gegenständlichen Problems zu prüfen. Somit bewehrt sich eine pädagogi-
sche Idee der Prüfung gegen eine solche der Passförmigkeit, sondern fixiert 
individuelle, kontextabhängige Denkleistung als ihren Maßstab.21 

	
21  Unstrittig scheint es, am Leistungsbegriff im Sinne einer Überwindung innerer 

(Denk-)Widerstände als Prüfungskriterium festzuhalten, dieses demnach nicht 
außerpädagogischen Anforderungen auszuliefern. Zur Nerowski-Berkemeyer-Te-
north-Kontroverse über Leistung als Kriterium der Bildungsgerechtigkeit vgl. 
Nerowski, 2017; Berkemeyer, 2020a; Tenorth, 2020; Berkemeyer, 2020b, Nerowski 
2020. Die notwendige Konsequenz, Denkleistungen nur als Performanz, niemals 
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Äquivalent zum Unterricht lassen sich pädagogische Prüfungen mit Johann 
Friedrich Herbart als triadische Struktur ausweisen, deren Ziel die Würdi-
gung einer im Wissen begründeten und begründbaren Haltung zu einem 
Thema ist und in denen die »Gelenkigkeit des Denkens« (Herbart, 2022, S. 
134) der Geprüften zur Geltung kommt. Das bedeutet selbstredend keine 
Forderung nach einer Rückkehr zu einer Prüfungspraxis, die auf die Bekun-
dung der Leistungsfähigkeit durch Arrivierte reduziert wird, wie es lange 
Zeit in der Vergabe von Doktorgraden Praxis war, bevor sie im Prozess der 
Disputatio in die Gemeinschaft der Scholaren aufgenommen wurden (vgl. 
Reble, 2004, S. 63 f.). 

Wenn sich nun plausibel behaupten lässt, dass ein externer, objektiver Maß-
stab weder möglich noch erwünscht ist für die Erteilung eines pädagogi-
schen Urteils im Rahmen einer Prüfung, so lässt sich daraus folgern, dass 
nur eigene Kriterien dem Bildungsanspruch von Schulen und Hochschulen 
zu genügen vermögen. Analog zum Vorschlag genetischen Zeigens als Praxis 
einer Lehre, die die Genese von Geltung bzw. Wahrheit thematisierten Wis-
sens in der Schule lehr- und lernseitig ein- und ausübt (Buck, 2025a), ist die 
Form eines genetischen Prüfens zu entwickeln, die auf das Originalitätskrite-
rium im Denken der Geprüften abhebt. 

Der Originalitätsgedanke findet sich an mehreren Stellen in Wilhelm von 
Humboldts Schriften.22 In dessen 1792 erschienenen Text mit dem spre-
chenden Titel »Wie weit darf sich die Sorgfalt des Staats um das Wohl seiner 
Bürger erstrecken? « (Humboldt, 1988), später ausgebaut zu den »Ideen zu 
einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen« 
(Humboldt, 1980c), aus der die berühmte Formel des wahren Zweckes des 
Menschen als »höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu 

	
als Kompetenz ausweisen zu können, mahnt an das bereits fortgeschrittene Den-
ken in »Kausalitätsmythen in der Erziehung« (Radtke, 2003, S. 117). 

22  Eine exakte chronologische Rekonstruktion des Humboldt’schen Wortgebrauchs 
schuldig bleibend, wird hier die vorsichtige Vermutung entfaltet, dass sich in der 
Transformation der Nomenklatur von der Eigentümlichkeit zur Originalität ein Bil-
dungsprozess Wilhelm von Humboldts nachzeichnen lässt, der auf die intensive 
Lektüre französischsprachiger Literatur (u.a. Jean-Jacques Rousseaus, mit dem 
sich Humboldt die Liebe zur Sprachphilosophie teilte) zurückzuführen ist. 
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einem Ganzen« (Humboldt 1988, S. 242) stammt, vermerkt Wilhelm von 
Humboldt zum »bildenden Nutzen« (ebd., S. 243) von Freundschaft: 

»Denn wenn ohne diese Innigkeit der eine den ändern nicht genug aufzu-
fassen vermag, so ist die Selbstständigkeit nothwendig, um das Aufge-
fasste gleichsam in das eigne Wesen zu verwandeln. Beides aber erfordert 
Kraft der Individuen, und eine Verschiedenheit, die, nicht zu gross, damit 
einer den ändern aufzufassen vermöge, auch nicht zu klein ist, um einige 
Bewundrung dessen, was der andre besitzt, und den Wunsch rege zu ma-
chen, es auch in sich überzutragen. Diese Kraft nun und diese mannigfal-
tige Verschiedenheit vereinen sich in der Originalität, und das also, worauf 
die ganze Grösse des Menschen zuletzt beruht, wonach der einzelne 
Mensch ewig ringen muss, und was der, welcher auf Menschen wirken 
will, nie aus den Augen verlieren darf, ist Eigentümlichkeit der Kraft und 
der Bildung. Wie diese Eigenthümlichkeit durch Freiheit des Handelns und 
Mannigfaltigkeit des Handelnden gewirkt wird; so bringt sie beides wiede-
rum hervor.« (Ebd., S. 244; Hervorhebung durch MFB) 

In dieser Eigentümlichkeit findet sich der Ausdruck von Bildung, stets gebun-
den an sinnliche Empfindung einerseits und Selbsttätigkeit andererseits. Im 
Gegensatz dazu war Humboldt das Einförmige, Uniforme suspekt. So for-
muliert er mit unverkennbarem Bezug dazu in seinem »Fragment zur Theo-
rie der Bildung des Menschen«: 

»Allein nur, indem man dies schrittweise verfolgt und am Ende im Ganzen 
überschaut, gelangt man dahin, sich vollkommne Rechenschaft abzule-
gen, wie die Bildung des Menschen durch ein regelmässiges Fortschreiten 
Dauer gewinnt, ohne doch in die Einförmigkeit auszuarten, mit welcher 
die körperliche Natur, ohne jemals etwas Neues hervorzubringen, immer 
nur von neuem dieselben Umwandlungen durchgeht.« (Humboldt, 1980a, 
S. 240) 

An anderer Stelle, in der Schrift »Über den Geist der Menschheit«, iteriert 
Humboldt die Idee, dass ein innerer Maßstab zur Beurteilung von Welt un-
trennbar mit gelingender Bildung verbunden sei. Nur eine »entschiedene 
und originelle Individualität« (Humboldt, 1980b, S. 512) ermögliche Vollkom-
menheit. 
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In dieser Originalität – nicht zu verwechseln mit reduzierten Identitätskon-
zepten – wären demnach Bildungserfahrungen zu suchen, die einer schrift-
lichen oder mündlichen Prüfung einen bildungstheoretisch fundierten 
Anspruch verleihen können, der nicht einfach im Sinne des Anforderungs-
bereich 3 den Transfer oder die Anwendung von Wissen abprüft, sondern 
im Herbart’schen Dreieck den Prüfungsgegenstand mit Prüfling und Prüfen-
dem zu relationieren versteht und diesen erlaubt, ihrer Originalität im Den-
ken Ausdruck zu verleihen. 

Nur dort zeigt sich, dass und wie menschliche Denkleistung das übersteigt, 
wozu LLMs aufgrund ihrer Funktionsweise der nach Wahrscheinlichkeiten 
operierenden Zusammenstellung vorhandener Texte nicht imstande sind. 
Diese können entgegen den Behauptungen ihrer Schöpfer nicht denken, 
auch können sie, wie oben beschrieben, keinen individuellen Kontext be-
rücksichtigen und folglich keine hermeneutischen Akte vollziehen – Rora et 
al. (2025) sprechen treffend von »künstlicher Verstehenssimulation«. Sie 
können abstrakte Ideen nicht auf individuelle lebensweltliche Probleme be-
ziehen oder in lebensweltnaher Sprache ausdrücken, die nicht Teil des Trai-
ningskorpus ist.23 Aber: Menschen und somit auch Prüflinge können es. 

Prüfungen, die darauf abzielen, Denkbewegungen und Argumente nicht 
einfach nur zu reproduzieren, sondern das Denken erst selbst zu lernen und 
einzuüben und später abzuprüfen, wären solche, denen gegenüber ver-
meintlich objektiven Prüfungen das Prädikat fair anhaftet.24 Faire Prüfungen 

	
23  Diese Einsicht zieht zwei mögliche Umgänge damit nach sich: 1) die radikale Da-

tafizierung des Lebens und die Bereitstellung dieser Daten für KI oder 2) der Ver-
zicht auf KI-Nutzung in Fragen der Erörterung, Abwägung, Beurteilung, 
Interpretation. Die erste Variante entspricht den politischen Fantasien der Silicon-
Valley-Oligarchen bzw. sog. Tech-Bros großer und politisch einflussreicher Tech-
Unternehmen, die zweite verweist auf das Erbe der Aufklärung als unabgeschlos-
senes Projekt der Moderne (vgl. Habermas, 1994) und die anthropologische Dif-
ferenz als Denkfigur. 

24  Eine solche Anmerkung kommt selbstredend nicht ohne einen Verweis auf Martin 
Heideggers Vorlesung aus dem Wintersemester 1951/52 mit dem Titel »Was heißt 
denken?« (Heidegger, 2002) aus. Heidegger skizziert darin zunächst, dass das 
Denken gelernt werden müsse, da es sich weder aus der Denkfähigkeit noch aus 
der Begabung des Menschen notwendigerweise ableiten ließe. Entlang der Vor-
Stellung als Denkakt entfaltet Heidegger mit Hilfe der nietzeanischen Figur des 
Übermenschen überpositivistische Denkbewegungen, die Ontos, Zeit und 
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diskriminieren nicht zwischen überzeugten KI-nutzenden Prüflingen und 
solchen, die primär auf ihre eigene Urteils- und Artikulationsfähigkeit ver-
trauen. Vielmehr sind sie so gestaltet, dass sie das für Prüflinge Denkwür-
dige zum Thema ihrer Prüfung machen. Der Maßstab ihrer Beurteilung 
wäre demnach kein objektiver – als Einfallstor für diskriminierende Urteile 
entlang normativ aufgeladener Maßstäbe wie bspw. einem bestimmten 
akademischen Habitus –, sondern ein intersubjektiv-individueller, der die 
Fähigkeit des Denkenkönnens in Abhängigkeit vom Ausgangspunkt der 
Prüflinge bemisst. Eine solche Prüfungsform erfordert ein hohes Maß an 
Fachkenntnis, Wissen um diskriminierende Praktiken im Kontext der Schule 
(und wie man diese vermeidet), ein technisches Verständnis der Effekte und 
Limitationen von KI sowie Empathie für seine Prüflinge und deren Lebens-
lage. Sie verweigert sich einer digitalen Überformung von Prüflingen als 
imaginiertem und standardisiertem Ideal (vgl. Walgenbach, 2023), sondern 
nutzt ihr fachliches Verständnis, um im Modus wohlwollender Interpreta-
tion den Prüflingen zur Entäußerung ihrer individuellen Denkfähigkeit zu 
verhelfen. Kurzum: In ihr kulminiert ein Professionsverständnis wie es für 
das Lehramt so lange gültig ist, wie es sich als erziehende Profession versteht 
(vgl. Rucker, 2024) und ihren fachlichen Anspruch nicht einer Standardisie-
rung und Automatisierung preisgibt. 

Wie auch in Unterricht und Lehre ein enger Zusammenhang von Gegen-
stand und Methode besteht, lassen sich Prüfungen mit dem Anspruch des 
Fairen nur in ausgewiesener Kenntnis der jeweiligen Fachdidaktik durchfüh-
ren. Die Prüfung ist, wie auch die Lehre, eine Kunstform, die die Antinomien 
und Paradoxien schulischer Praxis (vgl. Helsper, 2016) nicht ignoriert, son-
dern anerkennt und, wo möglich, produktiv wendet. In Hinblick auf die Prü-
fung scheint die Sachantinomie als vordergründiges Problem, die Lehrkräfte 
zur Vermittlung von Sachinhalt und „konkrete[n], spezifische[n], partiku-
lare[n] Hintergründe[n], Erfahrungen und Lebensbedingungen“ (ebd., S. 56) 
auffordert. 

	
Anerkennung bzw. Andenken des Anwesenden berücksichtigen. So komplex Hei-
deggers darin entfaltete Gedanken sind und so sehr sie über die Erwartungshori-
zonte der meisten Prüfungen hinausgehen, so wertvoll ist dessen darin 
enthaltener antiessentialistischer und zugleich fundamentalontologischer Impe-
tus, der für faire Prüfungen geradezu notwendig scheint. 
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Faire Prüfungen, wie sie hier vorgeschlagen werden, verabschieden sich 
vom ohnehin nicht erreichbaren Objektivitätskriterium der Prüfung, ohne 
es zugleich für das Objektivitätskriterium des Wissens zu tun. Stattdessen 
erfolgt eine Berücksichtigung der zu prüfenden Person inklusive ihrer Le-
bens-, Lern- und Bildungswege. Eine Achtung des Kontextes, innerhalb des-
sen Prüfungen abgenommen werden, erinnert daran, dass im Dreieck der 
Prüfung immer zugleich Wissen, Prüfling und Prüfender geprüft werden. 
Das trifft selbstredend auch auf solche Prüfungen zu, die in erster Linie die 
Reproduktion von Wissen und seine Relationierung (gemeinhin: Anforde-
rungsbereiche 1 und 2) zum Gegenstand haben, wenngleich im geringeren 
Maße. Ein Prüfling wie der oben zitierte 18-jährige Schüler, der zwar ohne 
den Gebrauch gängiger Fachbegriffe, aber mit eigenen Worten bspw. ethi-
sche Prinzipien zu präsentieren und kritisieren weiß, wäre nach objektiven 
Maßstäben weniger gut zu bewerten als ein Mitschüler, der mit Hilfe von 
ChatGPT Grundbegriffe auswendig gelernt hat, diese aber nur mit Hilfe aus-
wendig gelernter Phrasen zu erklären vermag. In einer fairen Prüfung hin-
gegen würde das Denkenkönnen des Prüflings als wertvoller und 
wünschenswerter erachtet, weil es auf das Durchdringen des Stoffs abhebt, 
ohne die Notwendigkeit präziser Fachsprache in Abrede zu stellen. 

Faire pädagogische Prüfungen sind Situationen der Dauerhermeneutik. 
Schriftliche und mündliche Äußerungen von Prüflingen werden im Sinne 
wohlwollender Interpretation von Prüfenden interpretiert und beeinflussen 
so den Prüfungsverlauf und die abschließende Beurteilung. Nehmen wir als 
Prüfende unsere Aufgabe ernst, eröffnen wir in ihnen jenen Prüflingen 
Chancen, die aufgrund von Migrationsgeschichten, Disability, Bildungsauf-
stieg usf. nicht der normierten Vorstellung einer Schülerin oder eines Stu-
denten entsprechen (vgl. Buck, 2025b, S. 62 ff.). Vielmehr wären sie 
deswegen genetisch, weil sie den Bildungsprozess Einzelner als Leistung ei-
ner entwickelten Haltung zur Welt als Ergebnis von Denkprozessen berück-
sichtigen. Prüfungen können somit zentrale Orte sein, an denen 
Bildungsinstitutionen zur Chancengerechtigkeit beitragen können, indem 
sie den inneren Maßstab der Bildung im Sinne Humboldts freizulegen ver-
suchen. Möglicherweise schmilzt in dieser Erkenntnis das Versprechen der 
Zeitersparnis durch KI-Gebrauch. Hermeneutik ist situativ und sehr zeitin-
tensiv, aber idealiter eben auch eines: fair. 
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Faire Prüfungen beinhalten somit einen dezidiert demokratischen Aspekt. 
Sie imaginieren keine Gesellschaft, die normierte Ausdrucksformen hege-
monial und über das Prüfungswesen des Bildungssystems legitimiert repro-
duzieren – in radikaler Lesart eine Form des Social Engineering (vgl. Buck, 
2015). Stattdessen honorieren sie die Eigentümlichkeit und Originalität je-
der und jedes Einzelnen für das Ziel einer gebildeten Gesellschaft bzw. des 
Menschengeschlechtes, wie es Humboldt imaginierte. 

Auch Werner Loch führt ein politisches Argument an, wenn er die Zunahme 
von Prüfungen in modernen Gesellschaften als Ausweis von deren Demo-
kratisierung verstanden wissen möchte: 

»Wenn Bildung jedem zugänglich und zur entscheidenden Voraussetzung 
für den beruflichen und sozialen Aufstieg wird, gewinnt die Prüfung dieser 
Bildung bzw. der darauf beruhenden Tüchtigkeit zwangsläufig eine er-
höhte Bedeutung als bestätigende und auslesende Funktion und ver-
stärkt sich entsprechend die Tendenz, sie in Institutionen zu befestigen. 
In Kulturen und Epochen, wo demgegenüber die soziale Herkunft über 
den Beruf und den gesellschaftlichen Rang, den der Nachwuchs einneh-
men wird, entscheidet, muß die Prüfung an Bedeutung verlieren.« (Loch, 
1963, S. 192) 

Dieses Argument ist freilich nur dann statthaft, wenn in pädagogischen Prü-
fungen tatsächlich Genanntes geprüft wird und sich nicht eine Selektion 
nach habitueller Ähnlichkeit vollzieht – wir also im Vollzug der Prüfung kei-
ner Meritokratieillusion aufsitzen, wie es Heike Solga (2005) pointiert. Aber-
mals liegt die pädagogische Aufgabe im Einbezug des individuellen 
Kontextes der Person. 

Diese Mahnung wird eindringlich vor dem Hintergrund der Diskriminie-
rungsforschung der vergangenen Jahrzehnte und möglicherweise umso 
notwendiger, je mehr LLMs sprachliche Ausdrucksfähigkeit von Prüflingen 
nicht kompensieren, sondern verschleiern und somit die Prüfung individu-
eller Leistung angesichts ungleicher Startchancen, Lebenslagen und Gelin-
gensbedingungen erschwert oder gar verunmöglicht.25 Die Verschleierung 

	
25  Es ist nicht so, dass es nicht (zirkulär argumentierende) Gegenvorschläge für 

mehr Technisierung gäbe, etwa dahingehend, dass schriftliche Prüfungen 
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von habituellen Unterschieden im sprachlichen Ausdruck durch die Verwen-
dung KI-generierter Texte bleibt eine Illusion von sozialer Angleichung und 
die willfährige Affirmation dessen, was Theodor W. Adorno (2003) als Halb-
bildung auswies: Die »[f]risch-fröhliche Verbreitung von Bildung unter den 
herrschenden Bedingungen ist unmittelbar eins mit ihrer Vernichtung« 
(ebd., S. 110), wohingegen genetisches Zeigen und genetisches Prüfen (ledig-
lich) einen Versuch des Widerstandes darstellen. Sie verweigern sich eines 
»auf den Konformismus vereidigt[en]« (ebd., S. 116) Geistes der Halbbil-
dung. 

Nicht nur ihre reproduktiven, auch die angedeuteten sozialen Effekte ge-
genseitigen Misstrauens durch die Verbreitung generativer KI bedürfen im 
Zuge einer Neubesinnung auf pädagogische Prüfungen einer gründlichen 
Erforschung; Gleiches gilt für leibliche Effekte jenseits psychologisierter 
Phänomene wie Prüfungsangst. Pädagogische Prüfungen – ohne die Mög-
lichkeit der Kritik ihrer exklusiven Effekte zu negieren – lassen sich hingegen 
unter Einbezug der genannten Argumente einer handlungstheoretischen 
Theoretisierung überführen, die das Pädagogische im Blick behält und ge-
genüber Überformungsversuchen jedweder Art zu verteidigen versteht. 

Eine auf Originalität abhebende Praxis der genetischen Prüfung, die den An-
spruch der Fairness anstelle eines solchen der Objektivität zu verwirklichen 
sucht, markiert eine doppelte Differenz zu KI und der ihr zugrundeliegen-
den digital-ökonomischen Rationalität. Der Gegenvorschlag bezieht theore-
tische und historische Bestände der Erziehungswissenschaft ein, die es aus 
sachhaltigen Gründen zu pflegen gilt. Eine solche Wiedergewinnung der 
Prüfung als spezifisch pädagogische Handlung jedenfalls scheint überfällig, 
in der Praxis wie in der Theorie. 

	
zukünftig innerhalb von LLM-Umgebungen zu verfassen sind, um von der KI eine 
Bewertung eigenständiger Leistung vornehmen zu lassen. Diesen Hinweis ver-
danke ich Thomas Koinzer. 
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